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Einführung 

Die Region Nordschwarzwald unterstützt das bundespolitische Ziel, bis 2020 einen Anteil von 

38,5 % bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien zu erreichen ebenso wie das 

landespolitische Ziel, in Baden-Württemberg bis 2050 einen Anteil von 80 % der Stromer-

zeugung aus Erneuerbaren Energien zu erreichen. Mit der Festlegung von Vorranggebieten 

für die Nutzung der Windenergie (entspricht den „Gebieten für Standorte regionalbedeut-

samer Windkraftanlagen“ gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 11 LplG) wird diesen politischen Zielen in 

der Region planerisch Rechnung getragen. 

Erläuterung zur Dokumentation der planerischen Vorgehensweise 

Gemäß § 11 Abs. 7 Satz 1 LplG können Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie 

(entsprechend Standorte für regional bedeutsame Windkraftanlagen) nach § 11 Abs. 3 Satz 2 

Nr. 11 LplG nur als Vorranggebiete festgelegt werden. Gebiete außerhalb dieser Vorrangge-

biete entfalten keine Ausschlusswirkung gegenüber solchen Windenergieanlagen. 

Einhergehend mit dem interministeriellen Windenergieerlass vom 09. Mai 2012 (Az.: 64-

4583/404) ist als Voraussetzung für eine planerische Steuerung ein auf der Untersuchung 

des gesamten Planungsgebiets basierendes Planungskonzept zu erstellen. Dies bedeutet, 

dass dem Plan ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zugrunde liegen muss, das 

den allgemeinen Anforderungen des planungsrechtlichen Abwägungsgebots gerecht wird 

und der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum verschafft. Dieses Erfordernis ist 

durch die ständige Rechtsprechung gestützt. Die flächenmäßige Bestimmung, ab wann der 

Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum verschafft wird, lässt sich jedoch nicht 

abstrakt bestimmen. Dies kann nur nach Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse im jewei-

ligen Planungsraum beurteilt werden. 

In der Region Nordschwarzwald wurde bei der Festlegung von Vorranggebieten für die Nut-

zung der Windenergie ein den rechtlichen Anforderungen genügendes schlüssiges gesamt-

räumliches Planungskonzept zugrunde gelegt. Dieses Konzept wird in den nachfolgenden 

Kapiteln dargestellt und erläutert.  

Grundlage für die Abgrenzung der Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie ist eine 

umfassende raumplanerische Abwägung zwischen der Eignung der Flächen für eine Wind-

energienutzung und damit konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen. Die Vorranggebiete 

sind mit den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald inklusive 

aller bisherigen Fortschreibungen und Änderungen vereinbar. 

Weitere Fach- und Umweltbelange wurden berücksichtigt. Bei der Berücksichtigung der 

Umweltbelange wurde dem regionalen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

ein hohes Gewicht beigemessen. Neben dem Klimaschutzgesetz (KSG BW) von 2013 wurden 

ebenso die Umweltbelange entsprechend dem Windenergieerlass zugrunde gelegt. Darüber 

hinaus wurden die übrigen unterschiedlichen fachlichen Gesetzesgrundlagen, die für die 

Erarbeitung des gesamträumlichen Planungskonzeptes notwendig waren, entsprechend 

berücksichtigt. Anhand des Windenergieerlasses wurden zudem die dort aufgeführten rele-
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vanten natur- und artenschutzfachlichen Kriterien mit einbezogen und angewandt. Zusätzli-

che Hinweispapiere seitens der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-

den-Württemberg (LUBW), beispielsweise zu speziellen ornithologischen Belangen, wurden 

berücksichtigt. Auch die Hinweise der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-

Württemberg (FVA) zum Umgang mit auerhuhnrelevanten Flächen fanden bei der Planung 

Beachtung. 

Definition der Kriterien 

Bei der Festlegung von Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie werden verschie-

dene Kriterien angewendet. Hierbei wird, der ständigen Rechtsprechung folgend, zwischen 

harten und weichen Tabukriterien sowie Prüfkriterien unterschieden. 

 Harte Tabukriterien 

Tatsächliche oder rechtliche Gründe, die gegen die Nutzung einer Fläche als Vorrang-

gebiet für die Nutzung der Windenergie sprechen, gelten als harte Tabukriterien. Flä-

chen, auf denen diese harten Tabukriterien greifen, stehen bei der Planung für 

Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen nicht zur Verfügung. Eine Ab-

wägung ist nicht möglich, der Planungsträger hat keinen Ermessensspielraum. 

 Weiche Tabukriterien 

Als weiche Tabukriterien werden jene Kriterien bezeichnet, die nach dem planeri-

schen Ermessen des Planungsträgers einheitlich angewendet werden und die im Er-

gebnis dazu führen, dass Flächen, auf denen diese Kriterien greifen, für die Wind-

energienutzung nicht weiter verfolgt werden. Diese Flächen werden bei der Planung 

der Windenergienutzung entzogen, obwohl die Nutzung nicht grundsätzlich ausge-

schlossen wäre. Der Planungsträger muss dies entsprechend begründen. 

 Prüfkriterien 

Die nach Anwendung der harten und weichen Tabukriterien verbleibenden Flächen 

werden einer Einzelfallprüfung unterzogen. Durch die Überprüfung von Umweltbe-

langen, raumordnerischen Belangen und den Rückmeldungen aus den Anhörungsver-

fahren sollen möglichst konfliktarme Potenzialflächen ermittelt und weiterverfolgt 

werden.  

 

Eine tabellarische Übersicht aller Kriterien ist im Kapitel „Zusammengefasster Kriterienkata-

log“ dargestellt (ab Seite 39 ff.).   
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Planerische Vorgehensweise 

Im Rahmen des gesamträumlichen Konzeptes sind im Wesentlichen fünf Planungsschritte 

sowie weitere Verfahrensschritte abgearbeitet (siehe Abb. 1). Diese einzelnen Planungs-

schritte werden in den folgenden Unterkapiteln detailliert erläutert, begründet und zur Ver-

deutlichung der Ergebnisse einzelner Planungsschritte graphisch dargestellt. 

Planungsschritt 1 
Ermittlung windhöffiger Flächen 

 
Planungsschritt 2 

Ausschluss von harten und weichen Tabukriterien 

 
Planungsschritt 3 

Bündelung von Potenzialflächen 

 
Planungsschritt 4 

Berücksichtigung weiterer Prüfkriterien 

 
Planungsschritt 5 

Berücksichtigung von Informationen aus sonstigen Planungen 

 
Schritt 6 

Strategische Umweltprüfung 

 
Schritt 7 

Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Schritt 8 

Gesamtabwägung nach Auswertung aller vorliegenden Informationen und nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens und der Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Schritt 9 

Erneutes Beteiligungsverfahren 
Abb. 1 Schematische Darstellung der einzelnen Planungsschritte im Rahmen des gesamträumlichen Konzepts 
zur Findung von potenziellen Vorranggebiete für die Nutzung der WIndenergie.  
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Im Anschluss an die fünf Planungsschritte erfolgt die Strategische Umweltprüfung. Nach der 

Strategischen Umweltprüfung werden die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange und der Beteiligung der Öffentlichkeit gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer 

Gesamtabwägung unter Berücksichtigung des Gegenstromprinzips und unter Einbeziehung 

eines Überlastungsschutzes in das Konzept integriert (vgl. hierzu Seite 38 ff.). 

Als Referenzanlagen wurden Anlagen des Typs Enercon E-82 mit 138 m Nabenhöhe herange-

zogen. Dies ist insbesondere für die Beurteilung eines sachgerechten Vorsorgeabstandes 

erforderlich. Dieser Anlagentyp weist einen Rotordurchmesser von 82 m und somit eine Ge-

samthöhe von knapp 180 m auf. Mit Veröffentlichung des Windenergieerlasses im Jahr 2012 

wurde die Enercon E-82 in Baden-Württemberg als Referenzanlage für die Regionalplanung 

herangezogen. Diese Anlage galt 2012 mit ihrer Nabenhöhe von 138 m als modernste Bin-

nenanlage. Die Anlagetypen und Dimensionen der Binnenanlagen haben sich seither weiter-

entwickelt. Hierbei haben sich sowohl die Nabenhöhen als auch die Rotordurchmesser ver-

größert. Die Schallleistungspegel bleiben dabei jedoch nahezu gleich, weshalb höhere Vor-

sorgeabstände nicht angezeigt sind. Nabenhöhen von 160 m und Rotordurchmesser von 

140 m sind im Binnenland derzeit theoretisch einsetzbar. Aktuellste Genehmigungen bzw. 

Planungen in der Region Nordschwarzwald legen allerdings nahe, dass Anlagentypen mit den 

Dimensionen der Enercon E-82 weiterhin verwendet werden. Eine Nabenhöhe von 138 m 

und ein Rotordurchmesser von 82 m sind demnach als Mindeststandard bzw. Mindestgrö-

ßen in der Windenergieplanung im Binnenland für die Region Nordschwarzwald zu betrach-

ten. 

Planungsschritt 1: Ermittlung windhöffiger Flächen 

Eine maßgebliche Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen ist ein 

ausreichendes Windpotenzial. Gemäß Kapitel 4.1 des Windenergieerlasses (WEE) ist, je nach 

Anlagentyp, Turmhöhe und Höhe des Standortes (über dem Meeresspiegel) zum Erreichen 

einer Mindestertragsschwelle eine für den jeweiligen Standort ermittelte mittlere Windge-

schwindigkeit von etwa 5,3 m/s bis 5,5 m/s in 100 m Höhe über Grund erforderlich.  

Aufgrund der Empfehlung des TÜV-Süd nimmt der Regionalverband Nordschwarzwald mit 

seinem hohen Waldanteil von 56 % in der Region bei der Suche nach geeigneten Vorrangge-

bieten für die Nutzung der Windenergie eine Mindestwindhöffigkeit von 5,5 m/s in 140 m 

Höhe über Grund an. 

Laut dem Windenergieerlass ist für eine Erstinformation zur Lokalisierung geeigneter Stand-

orte im Sinne einer Grobabschätzung möglicher Erträge der Windatlas Baden-Württemberg 

von 2011 eine geeignete Grundlage. Laut dem für die vorliegende Planung verwendeten 

Windatlas erfüllen ca. 21.124 ha der Region Nordschwarzwald dieses Kriterium einer mittle-

ren Windgeschwindigkeit von mindestens 5,5 m/s in 140 m Höhe. Das entspricht ca. 9 % der 

gesamten Regionsfläche von insgesamt ca. 234.000 ha. Diese Ausgangskulisse wurde im fol-

genden Planungsschritt näher betrachtet (siehe Abb. 2). 
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Abb. 2 Windhöffige Ausgangskulisse in der Region mit mindestens 5,5 m/s in 140 m Höhe. 
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Windatlas Baden-Württemberg 

Der Windatlas wurde 2011 im Auftrag des damaligen Ministeriums für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft vom TÜV-Süd erarbeitet. Grundsätzlich weist der Windatlas die mittleren 

Windgeschwindigkeiten für jeden Standort in Baden-Württemberg in einem Rastermaß von 

50 x 50 Meter (für verschiedene Nabenhöhen) aus. Mithilfe des Windatlasses wurden Poten-

zialanalysen und Beurteilungsgrundlagen aufgrund der hohen flächendeckenden Auflösung 

um ein vielfaches effizienter. Diese gute und einzige flächendeckende Planungsgrundlage 

bietet unverzichtbare Informationen bei der Festlegung der Vorranggebiete für die Nutzung 

der Windenergie. 

Die Datengrundlagen zur Erstellung der Windpotenzialkarten des Windatlasses bestehen im 

Wesentlichen aus topographischen Eingangsdaten, meteorologischen Daten, Windmessda-

ten, Ertragsdaten vorhandener Windkraftanlagen und Standortbesichtigungen. Zur Genauig-

keit des Windatlasses wird die sehr hohe räumliche Auflösung angeführt. Zu berücksichtigen 

ist zudem, dass die Ergebnisse einen guten ersten Überblick über die Windverhältnisse in 

Baden-Württemberg liefern. Der Windatlas selbst ist jedoch kein Ersatz für ein akkreditiertes 

Windgutachten. Ein solches Gutachten muss für einen spezifischen Standort im Rahmen 

eines Genehmigungsverfahrens separat erstellt und vom Investor finanziert werden. Die 

Empfehlung des TÜV Süd, die Eingangswindhöffigkeit von 5,5 m/s in 140 m bei der Planung 

anzusetzen, beruhte ebenfalls auf den Ergebnissen der Modellberechnung des Windatlas. 

Planungsschritt 2: Ausschluss von harten und weichen Tabukriterien 

Im zweiten Planungsschritt sind die Flächen mit einer Mindestwindhöffigkeit von mindestens 

5,5 m/s in 140 m Höhe über Grund näher betrachtet und analysiert worden. Hierbei wurden 

in Anlehnung an die regionalplanerischen Vorgaben des Windenergieerlasses harte und wei-

che Kriterien definiert und angewendet. Dementsprechend wurde die Flächenkulisse aus 

dem ersten Planungsschritt weiter reduziert. Die hiernach übrige Kulisse entspricht der so-

genannten Potenzialfläche. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die harten und weichen Kriterien jeweils thematisch 

getrennt erläutert. Die thematische Trennung erfolgt analog zum Kriterienkatalog nach Sied-

lung, Infrastruktur, Freiraum, Regionalplanung sowie Natur- und Artenschutz (siehe S. 34 ff). 

Ausschluss von Siedlungsflächen 

Um die Beeinträchtigung durch Lärm- bzw. Schallemissionen einer Windenergieanlage zu 

verringern, muss ein Abstand zwischen einer Windenergieanlage und dem Immissionsort 

eingehalten werden. Ein nutzungsdifferenzierter Vorsorgeabstand erfolgt über harte und 

weiche Kriterien. In Anlehnung an den Windenergieerlass bzw. an die Immissionsrichtwerte 

der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA-Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 

26/1998 S. 503) werden diese Kriterien festgelegt. Ein endgültiger Mindestvorsorgeabstand 

zwischen einer Windenergieanlage und einem Immissionsort muss und kann erst in einem 

gegebenen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ermittelt werden. Mithilfe 

von Referenzanlagen und der Art der nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgese-
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henen baulichen Nutzung aus den Darstellungen in den Flächennutzungsplänen (Automati-

sierte Raumordnungskataster - AROK) werden die Vorsorgeabstände abgegrenzt und regi-

onsweit einheitlich angewandt. 

In Kapitel 4.3 des Windenergieerlasses wird empfohlen, einen Mindestabstand von 700 m zu 

Gebieten, in denen das Wohnen nicht nur ausnahmsweise zulässig ist, einzuhalten. 

In der TA Lärm werden im Kapitel 6.1 die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb 

von Gebäuden aufgeführt und sind als Kriterien in der Planung angewendet worden. Als Be-

urteilungspegel sind die folgenden Nachtwerte einzuhalten: 

 in Gewerbegebieten 50 dB(A) 

 in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 45 dB(A) 

 in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 40 dB(A) 

 in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 35 dB(A) 

Daraus folgen unter Berücksichtigung der Schallleistungspegel der Referenzanlagen die fol-

genden Abstände: 

 in Gewerbegebieten 300 m 

 in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 500 m 

 in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 700 m 

 in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 1.000 m 

 

Im Rahmen des vorliegenden Konzepts werden danach solche Bereiche ausgeschlossen, die 

aus Gründen des Lärmschutzes nicht in Betracht kommen. Die Wohnbauflächen und die 

gemischten Bauflächen sind im Sinne der hier genannten allgemeinen Wohngebiete und 

Kleinsiedlungsgebiete zu betrachten (40 dB(A)). Aussiedlerhöfe und sonstige Wohnhäuser im 

Außenbereich werden analog zu den Kern-, Dorf- und Mischgebieten behandelt (45 dB(A)).  

Sonderbauflächen, Gemeinbedarfs- und Grünflächen stehen tatsächlich bzw. aus rechtlichen 

Gründen nicht für die Nutzung der Windenergie zur Verfügung und sind entsprechend eben-

falls als hartes Kriterium einzuordnen. Bei den sogenannten störungsanfälligen Sonderbau- 

und Grünflächen im Sinne des Lärmschutzes wird ein zusätzlicher Vorsorgeabstand als wei-

ches Kriterium angewandt. Hierbei wurden aus dem AROK Campingplatzgebiete, Ferien-

hausgebiete, Wochenendhausgebiete, Gartenhausgebiete, Dauerkleingärten, Zeltplätze und 

Friedhöfe zusätzlich mit einem Vorsorgeabstand analog zu den Kerngebieten, Dorfgebieten 

und Mischgebieten (45 dB(A)) versehen. 

Rohstoffabbauflächen werden ebenfalls näher betrachtet. Hierzu werden alle genehmigten 

Abbauflächen aus Flächennutzungsplänen und immissionschutzrechtlichen Genehmigungen 

als weiches Kriterium bei der Suche nach Vorranggebieten definiert. Soweit Abbauflächen 

entweder als Gewerbeflächen oder Flächen für die Abgrabung in den Flächennutzungsplä-

nen dargestellt wurden, sind diese Flächen berücksichtigt worden.  

Das Ergebnis der siedlungsbezogenen Vorsorgeabstände wird in Abbildung 2 dargestellt.  
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Abb. 3 Ergebnis der siedlungsbezogenen Vorsorgeabstände getrennt nach harten und weichen Kriterien. Die 
dargestellten Siedlungsflächen entsprechen die im Kapitel zum Ausschluss von Siedlungsflächen erläuterten 
Flächen (Wohnen, Gewerbe und weitere Siedlungsflächen). 
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Ausschluss von Infrastruktureinrichtungen 

Die Ausweisung von Flächen für den Bau von Windenergieanlagen auf Infrastruktureinrich-

tungen ist tatsächlich und rechtlich nicht möglich. Folglich sind Infrastruktureinrichtungen 

selbst als hartes Kriterium anzuwenden. Weitere Vorsorgeabstände aus der Empfehlung des 

Windenergieerlasses bzw. aufgrund von Rechtsgrundlagen werden in den folgenden Unter-

kapiteln näher erläutert. Eine Darstellung der im Rahmen des Gesamtkonzepts berücksich-

tigten Infrastruktureinrichtungen und -flächen wird in Abbildung 3 dargestellt. 

Verkehrsflächen 

Bei den Verkehrsflächen wird in Anlehnung an Kapitel 5.6.4.6 des Windenergieerlasses bzw. 

an § 9 FStrG und § 22 StrG BW die Differenzierung von Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- 

und Kreisstraßen durchgeführt. Dadurch wird je nach Straßenkategorie ein Vorsorgeabstand 

von 100, 40, 40, und 30 m verwendet. Dabei ist zugleich ein gewisser vorsorglicher Sicher-

heitsabstand wegen potenziellen Eisabwurfs gegeben. 

Eisenbahnstrecken 

Im Kapitel 5.6.4.7 des Windenergieerlasses wird auf das Eisenbahnrecht hingewiesen. Darin 

wird ein Anbauverbot empfohlen, wobei längs der Strecken von Eisenbahnen bauliche Anla-

gen in einer Entfernung bis zu 50 m nicht errichtet werden sollen. Dieser Empfehlung wird 

gefolgt. 

Freileitungen 

Bezüglich der Nähe von Windenergieanlagen zu Freileitungen ist die DIN EN 50341-3-4 

(VDE 0210-12) vom Januar 2011 einschlägig, nach der zwischen Windenergieanlagen und 

Freileitungen ein horizontaler Mindestabstand zwischen Rotorblattspitze in ungünstigster 

Stellung und äußerstem ruhendem Leiter für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaß-

nahmen ≥ dreifacher Rotordurchmesser und für Freileitungen mit Schwingungsschutzmaß-

nahmen ≥ einfachem Rotordurchmesser einzuhalten ist. Man kann davon ausgehen, dass, 

wenn sich die Errichtung einer Windenergieanlage wirtschaftlich innerhalb des Abstandes 

eines dreifachen Rotordurchmessers rechnet, dann auch ein Windenergieanlagenbetreiber 

den nachträglichen Einbau von Schwingungsschutzmaßnahmen (Dämpfungseinrichtungen) 

übernimmt. Entsprechend diesem Ansatz wird anhand des einfachen Rotordurchmessers der 

Referenzanlage bzw. sonstigen modernen Anlagen ein durchschnittlicher Rotordurchmesser 

und entsprechend ein Vorsorgeabstand von 100 m zu Freileitungen ab 110 kV gewählt. 

Segelflugplätze und Sonderlandeplätze 

Sowohl Segelflugplätze als auch Sonderlandeplätze werden in Anlehnung an die vorgegebe-

nen Bauschutzbereiche mit einem Vorsorgeabstand freigehalten. Hierzu liegen in der Region 

allerdings nur unzureichend digitale Grundlagendaten vor. Daher erfolgt eine Berücksichti-

gung dieser Bereiche im Wesentlichen nach dem vom früheren Bundesministerium für Ver-

kehr, Bau- und Stadtentwicklung herausgegebenen Dokument über „Gemeinsame Grundsät-

ze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge 

im Sichtflugbetrieb“ (NfL I 92/13; Langen, 2. Mai 2013). Folglich wird im Teilregionalplan 

Windenergie die innere und äußere Hindernisbegrenzungsfläche im Sinne eines Abstandes 
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Abb. 4 Darstellung der im Rahmen des Gesamtkonzepts berücksichtigten Infrastruktureinrichtungen 
und -flächen, zum Teil mit deren Vorsorgeabständen. 
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von 2.100 m zur Landebahn bzw. zum ausgewiesenen Segelfluggelände (AROK) berücksich-

tigt und entsprechend von Windenergieanlagen frei gehalten. 

Eine erweiterte Hindernisbegrenzungsfläche von ca. 3.000 m wird beim Sonderlandeplatz 

„Wächtersberg“ bei Wildberg vorgesehen. Dies liegt darin begründet, dass hierzu digitale 

Zusatzinformationen vom Regierungspräsidium Karlsruhe bereitgestellt werden konnten, die 

diesen Abstand erfordern. 

Hubschrauberlandeplätze und deren Bauschutzbereiche 

Die Hubschrauberlandeplätze und deren Bauschutzbereiche inklusive Hindernisbegrenzungs-

flächen werden von der Suche nach potenziellen Vorranggebieten im Sinne eines weichen 

Tabukriteriums freigehalten. 

Militärische Belange 

Die Belange des militärischen Flugbetriebs finden ebenso Beachtung. Dabei werden Radar-

anlagen der militärischen Flugsicherung, Radaranlagen zur Luftverteidigung, Übungsräume 

und -strecken einschließlich der Nachttiefflugkorridore und Hubschraubertiefflugstrecken 

berücksichtigt. Die Daten, die vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden, werden in die Planung einfließen. 

Behördliche und private Richtfunkstrecken 

Nach Kapitel 4.6 des Windenergieerlasses sind auf Ebene der Regionalplanung behördliche 

und private Richtfunkstrecken zu berücksichtigen. Entsprechende Planungsdaten stehen 

grundsätzlich nicht frei zur Verfügung, weshalb auf die entsprechenden Rückmeldungen der 

Fachbehörden zurückgegriffen werden muss. Hierzu werden für den Behördenrichtfunk vor 

allem das Innenministerium und für den privaten Richtfunk die Bundesnetzagentur gehört. 

Wetterradar 

Keine der geplanten Vorranggebiete liegen im Umkreisradius von 15 km um die Wetterra-

darstationen des Deutschen Wetterdienstes. Damit wird der im Windenergieerlass in Kapitel 

4.7 geforderte Abstand problemlos eingehalten. 

Black Forest Observatory (BFO) 

Um das Geowissenschaftliche Gemeinschaftsobservatorium in Schiltach, auch bezeichnet als 

Black Forest Observatory (BFO), wird aufgrund des gemeinsamen Erlasses vom Ministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und vom Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-

giewirtschaft vom 24.06.2016 (Aktenzeichen 46-8820.10-04.VO/244 bzw. 44-2400.20/30) ein 

vorsorglicher Schutzabstand von 5 km im Sinne eines weichen Kriteriums im Konzept berück-

sichtigt und entsprechend freigehalten.  

Ausschluss von Gewässern 

Neben den Siedlungsbereichen und Infrastrukturflächen bzw. -einrichtungen bestehen noch 

wasserwirtschaftliche Ausweisungen und Festsetzungen, vor allem im Außenbereich, die 

eine besondere Berücksichtigung aufgrund der Empfehlungen des Windenergieerlasses bzw. 

aufgrund anderweitiger Rechtsgrundlagen benötigen. Diese werden in den folgenden Unter-

kapiteln näher erläutert. 



 

Regionalverband Nordschwarzwald 

12 Teilregionalplan Windenergie 

Fließgewässer 

Im Kapitel 5.6.4.4 des Windenergieerlasses wird auf den § 29 WG bzw. § 38 WHG  bezüglich 

Gewässerrandstreifen und auf § 61 Abs. 1 BNatSchG bezüglich der Freihaltung von Gewäs-

sern und Uferzonen verwiesen. Hiernach dürfen bauliche Anlagen in einem 50 m breiten 

Schutzstreifen um die Gewässer erster Ordnung als hartes Tabukriterium angewandt und 

entsprechend der Windenergie nicht zugänglich gemacht werden. In der Region betrifft dies 

allerdings keine windhöffigen Eingangsflächen mit mehr als 5,5 m/s in 140 m Höhe.  

Fließgewässer zweiter Ordnung werden entsprechend den eben genannten rechtlichen 

Grundlagen mit einem 10 m breiten Gewässerrandstreifen von baulichen Anlagen freigehal-

ten.  

Binnengewässer 

Sogenannte Binnengewässer mit einer Fläche von mehr als einem Hektar werden ebenso 

wie die Fließgewässer erster Ordnung vor allem im Lichte des § 61 Abs. 1 BNatSchG mit ei-

nem Vorsorgeabstand von 50 m von baulichen Anlagen freigehalten bzw. in der vorliegen-

den Planung im Sinne eines harten Tabukriteriums ausgeschlossen. 

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete 

Nach dem Kapitel 4.4 bzw. 5.6.4.4 des Windenergieerlasses kommen die Schutzzonen I und II 

der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete wegen deren Schutzbedürftigkeit nicht als Such-

raum für Vorranggebiete in Betracht. In der Region Nordschwarzwald befinden sich keine 

festgelegten Heilquellenschutzgebiete. 

In der Schutzzone I von Wasserschutzgebieten dürfen bauliche Anlagen sowie Anlagen, in 

denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden, nicht errichtet oder betrieben werden. 

In der Schutzzone II von Wasserschutzgebieten kann nach dem Windenergieerlass im Einzel-

fall unter bestimmten ortsspezifischen Voraussetzungen eine Befreiung von den Verboten 

der jeweiligen Schutzgebietsverordnung möglich sein. In einem solchen Fall muss die Befrei-

ung beim Planbeschluss vorliegen oder deren Erteilung von den Bestimmungen her rechtlich 

möglich und dies von der zuständigen Behörde festgestellt sein. Dies ist der Fall in einem 

westlichen Teilbereich des Vorranggebietes CW-01 Langenbrander Höhe/Hirschgarten. Im 

Rahmen des vorliegenden Gesamtkonzepts wird die Fläche aus planungsmethodischen 

Gründen zunächst ausgeschlossen (Planungsschritt 2), aber im Planungsschritt 5 (Berücksich-

tigung von Informationen aus sonstigen Planungen) wieder aufgenommen (siehe hierzu auch 

Planungsschritt 5 Abschnitt Wiederaufnahme einer Teilfläche in der Schutzzone II eines Was-

serschutzgebiets (CW-01 Langenbrander Höhe/Hirschgarten) ab Seite 32). 

Eine Darstellung aller Wasserschutz- sowie der Landschaftsschutzgebiete in der Region 

Nordschwarzwald ist in der Abb. 7 (Seite 19) erfolgt. 

Überschwemmungsgebiete 

Aufgrund von Kapitel 5.6.4.4 des Windenergieerlasses werden in Anbetracht des 

§ 76 Abs. 6 WHG zu besonderen Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsge-

biete bzw. § 76 Abs. 3 WHG bezüglich Überschwemmungsgebieten an oberirdischen Gewäs-



 

Regionalverband Nordschwarzwald 

13 Teilregionalplan Windenergie 

sern die festgesetzten Überschwemmungsgebiete im Sinne eines weichen Kriteriums bei der 

Suche nach Vorranggebieten ausgeschlossen. Als Datengrundlage dienten die Überflutungs-

flächen der HQ-100 aus der Hochwassergefahrenkarte von 2016. 

Ausschluss von mit der Windenergienutzung unvereinbaren regionalplanerischen Festle-

gungen 

Im Regionalplan 2015 Nordschwarzwald und rechtsverbindlichen bzw. sich in Aufstellung 

befindlichen Teilregionalplänen und Fortschreibungen werden Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung definiert. Nach § 4 Abs. 1 LplG über die Bindungswirkungen der Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung sind Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen zu beachten. Als Folge der bestehenden regionalplanerischen Zielaus-

sagen ist die Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne von Windenergieanlagen innerhalb 

gewisser Gebietskulissen des Regionalplans nicht immer gangbar. Diese potenziellen Überla-

gerungen werden im Einzelnen näher erläutert. Eine Übersicht der regionalplanerischen 

Festlegungen, die mit der Windenergie konfligieren, wird in Abbildung 4 dargestellt. 

Grünzäsuren 

Nach Plansatz Z (1) zu 3.2.2 „Grünzäsuren“ des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald ist 

keine Siedlungs- und Gewerbeentwicklung in den Grünzäsuren möglich und zusätzliche bau-

liche Anlagen oder entgegenstehende Nutzungen sind in ihnen nicht zulässig. Infolgedessen 

werden die Grünzäsuren im Sinne eines weichen Tabukriteriums im Rahmen des vorliegen-

den Konzepts bei der Suche nach Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie ausge-

schlossen. 

Schutzbedürftige Bereiche und Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Nach dem Plansatz 3.2.6.2 (Ziel) des Teilregionalplans Rohstoffsicherung 2000-2015 

Nordschwarzwald sind in den sogenannten schutzbedürftigen Bereichen die Nutzungsmög-

lichkeiten für einen Abbau zu sichern. Entgegenstehende Nutzungen, die einen Abbau ver-

hindern oder erheblich erschweren würden, sind zu unterlassen. Dies gilt gleichermaßen für 

Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe gemäß der 1. Änderung und der 

2. Änderung und Ergänzung des Teilregionalplans Rohstoffsicherung. Da Windenergieanla-

gen dem Ziel der Rohstoffsicherung entgegenstehen, wurden die schutzbedürftigen Bereiche 

und Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe im Sinne eines weichen 

Tabukriteriums definiert und aus der Suchraumkulisse für Windenergieanlagen ausgeschlos-

sen. 

Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen 

Analog zu den Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe werden auch die 

Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen durch die Festlegung als Ziel der Raumnutzung 

gesichert. Diese dienen der Deckung des langfristigen Rohstoffbedarfs über den Zeitraum 

hinaus, für den im Teilregionalplan Rohstoffsicherung 2000-2015 und seinen Änderungen 

Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe festgelegt sind. Sie stehen der Roh-

stoffversorgung im Anschluss an die Nutzung dieser Abbaugebiete zur Verfügung. Im zweiten 

Absatz des Plansatzes ist festgelegt, dass alle Maßnahmen und Nutzungen, die eine künftige 
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Abb. 5 Darstellung von regionalplanerischen Festlegungen, die im Rahmen der Planung berücksichtigt werden. 
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Rohstoffgewinnung in diesen Gebieten verhindern oder wesentlich erschweren würden, 

ausgeschlossen sind. Daher werden auch diese Gebiete im Sinne eines weichen Tabukriteri-

ums der Windenergienutzung nicht zugänglich gemacht. 

Vereinbarkeit von regionalplanerischen Festlegungen mit Gebieten für die Nutzung der 

Windenergie 

Neben den erläuterten unvereinbaren regionalplanerischen Festlegungen wird in den weite-

ren betroffenen Zielen der Raumordnung im Regionalplan die Nutzung der Windenergie in 

den einzelnen Plansätzen explizit geregelt. 

Regionale Grünzüge 

Nach dem Plansatz 3.2.1 (Ziel) des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald sind Regionale 

Grünzüge gebietsscharf als eigenständiges Freiraumsystem festgelegt. Zur Sicherung ihrer 

ökologischen und gestalterischen Funktion sowie ihrer Erholungsfunktion sind in ihnen neue 

Siedlungs- und Gewerbeansätze nicht zulässig. Zulässig nach Z (4) sind in den Regionalen 

Grünzügen Gebiete für die Nutzung der Windenergie. Diese können sich mit Regionalen 

Grünzügen überlagern. Im Rahmen des regionalplanerischen Konzepts werden Regionale 

Grünzüge daher nicht im Sinne eines Tabukriteriums von der Planung ausgeschlossen. 

Festlegungen des Teilregionalplans Landwirtschaft 

Nach den Zielen des Teilregionalplans Landwirtschaft sollen regional besonders bedeutsame 

Böden und Standorte, die eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermögli-

chen, als zentrale Produktionsgrundlagen geschont werden. Zulässig sind nach Z (7) dagegen 

im Außenbereich privilegierte Vorhaben, wenn sie der Nutzung der Windenergie dienen 

(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). Diese Ausnahmeregelung betrifft sowohl die Vorrang- als auch die 

Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft. Insofern werden im Rahmen des Gesamtkonzepts 

diese Gebiete ebenfalls nicht im Sinne eines Tabukriteriums von der Planung ausgeschlos-

sen. 

Nachgewiesene und abbauwürdige Rohstoffvorkommen 

Nach dem Plansatz 3.2.8 (Grundsatz) der 2. Änderung und Ergänzung des Teilregionalplans 

Rohstoffsicherung einschließlich 2. Änderung des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald 

(2015) sollen nachgewiesene und abbauwürdige Rohstoffvorkommen bei raumwirksamen 

Planungen und Standortentscheidungen berücksichtigt werden. Die potenzielle Vorrangge-

bietskulisse überlagert sich nicht mit nachgewiesenen und abbauwürdigen Rohstoffvor-

kommen. Somit ist keine Betroffenheit gegeben. 

Ausschluss von natur- und artenschutzrechtlichen Festlegungen 

Im Rahmen der Erstellung des Konzepts zur Findung von Vorranggebieten für die Nutzung 

der Windenergie werden in Anlehnung an Kapitel 4.2 des Windenergieerlasses natur- und 

artenschutzrechtliche Belange berücksichtigt. Die gesamträumliche Berücksichtigung einzel-

ner Belange wird in den nachfolgenden Kapiteln erörtert und in den Abbildungen 5, 6 und 7 

ausführlich dargestellt.  
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Abb. 6 Darstellung einzelner naturschutzfachlicher Kriterien, die im Rahmen des Gesamtkonzepts 
berücksichtigt werden. 
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Nationalpark 

Im Sinne von Kapitel 4.2.1 zu Tabubereichen des Windenergieerlasses bzw. aufgrund von 

§ 24 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird die Fläche des Nationalparks Schwarzwald 

bei der Suche nach potenziellen Vorranggebieten nicht näher betrachtet. Auf der Ebene der 

Regionalplanung wird in Kapitel 4.2.2 des Erlasses ein Abstand von 200 m um Nationalparke 

empfohlen, um erhebliche Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen zu vermeiden. 

Dieser Abstandsempfehlung wird ebenfalls gefolgt.  

Naturschutzgebiete 

Wie auch zum Nationalpark Schwarzwald wird im Windenergieerlass des Landes Baden-

Württemberg bzw. aufgrund von § 23 BNatSchG der Ausschluss von Naturschutzgebieten 

empfohlen. Des Weiteren wird im Windenergieerlass ein zusätzlicher Vorsorgeabstand von 

200 m empfohlen. Diese Empfehlung wird in der Planungsmethodik des Teilregionalplans 

Windenergie umgesetzt. 

Bann- und Schonwälder 

Als Wälder mit ökologischer Schutzfunktion werden Bann- und Schonwälder im Sinne von 

§ 32 Landeswaldgesetz (LWaldG) und in Anbetracht des Kapitels 4.2.1 des Windenergieerlas-

ses im Sinne eines harten Tabukriteriums im Planungskonzept berücksichtigt. Auch der emp-

fohlene Vorsorgeabstand zu Bann- und Schonwäldern in Höhe von 200 m wird eingehalten. 

Landschaftsschutzgebiete 

Nach § 26 BNatSchG ist der wesentliche Schutzzweck von Landschaftsschutzgebieten in aller 

Regel das Landschaftsbild und der Naturhaushalt. Hierbei greifen Windenergieanlagen re-

gelmäßig in diese Schutzzwecke ein. Verordnungen zu Landschaftsschutzgebieten enthalten 

zumeist ein Bauverbot mit Erlaubnisvorbehalt, das auch für Windenergieanlagen gilt. Bei der 

Planung von Windenergieanlagen in diesen Gebieten kann eine Befreiung im Rahmen von 

Einzelfallentscheidungen möglich sein. Die Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfor-

dert eine Abwägung des öffentlichen Interesses am Natur- und Landschaftsschutz mit dem 

öffentlichen Interesse am Klimaschutz und der Versorgung mit regenerativer Energie im Ein-

zelfall. 

Für Windenergieanlagen gilt danach in den meisten Landschaftsschutzgebieten - wie für 

andere bauliche Anlagen - ein Bauverbot mit Erlaubnisvorbehalt. In alten Landschaftsschutz-

gebietsverordnungen ist hingegen oftmals kein Erlaubnisvorbehalt enthalten. Da Windener-

gieanlagen häufig den Schutzzwecken der Landschaftsschutzgebietsverordnung widerspre-

chen (insbesondere dem Belang des Landschaftsbildes und häufig auch den Belangen des 

Naturhaushaltes), kommt eine Erlaubnis bzw. eine "Planung in die Erlaubnislage hinein" in 

der Regel nicht in Betracht.  

Liegen die Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 Satz 1 BNatSchG für eine Befreiung vor und 

wird dies unter Beteiligung der zuständigen Naturschutzbehörde festgestellt, können durch 

eine Planung "in die Befreiungslage hinein" Vorranggebiete und Konzentrationszonen für 

Windenergieanlagen ermöglicht werden oder Windenergieanlagen im Einzelfall immissions-
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schutzrechtlich genehmigt werden. In diesen Fällen erübrigt sich eine Aufhebung oder Ände-

rung der Landschaftsschutzgebietsverordnung. 

Falls die Voraussetzungen einer Erlaubnis- oder Befreiungslage nicht vorliegen, können Vor-

ranggebiete und Konzentrationszonen in Landschaftsschutzgebiete nur hineingeplant wer-

den, wenn die entgegenstehende Landschaftsschutzgebietsverordnung (vollständig) aufge-

hoben oder geändert wird. Insbesondere die Zonierung mit Ausnahmeregelung ist hierbei 

ein geeignetes Instrument, um die Planung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutz-

gebieten zu ermöglichen. 

Ob und inwieweit eine Änderung oder Aufhebung einer Landschaftsschutzgebietsverord-

nung erfolgt, liegt im Normsetzungsermessen des Verordnungsgebers (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 11.12.2003, 4 CN 10.02). 

Die Landschaftsschutzgebiete werden im Sinne eines weichen Kriteriums im Rahmen des 

Planungsschritts 2 des Gesamtkonzepts zur Findung von Vorranggebieten für die Nutzung 

der Windenergie ausgeschlossen. Ohne konkrete Anlagenstandorte, Anlagentypen, Anla-

genhöhen oder gar konkrete Anlagenzahlen für ein Änderungs- oder Aufhebungsverfahren 

der Landschaftsschutzgebietsverordnungen benennen zu können, ist eine Änderung der 

jeweiligen Verordnung nicht sachgerecht durchführbar. 

Europäische Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten 

In der Region Nordschwarzwald sind insgesamt fünf Vogelschutzgebiete, genannt Special 

Protection Area (SPA), festgelegt. Zusammen mit den FFH-Gebieten bilden diese besonderen 

Vogelschutzgebiete das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000. 

In Kapitel 4.2.1 des Windenergieerlasses werden als weitere Tabukriterien Europäische Vo-

gelschutzgebiete mit Vorkommen windenergieempfindlicher Vogelarten aufgeführt. Wind-

energieempfindliche Vogelarten sind insbesondere solche Arten, für die Windenergieanla-

gen gemäß der Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum zur Fest-

legung von Europäischen Vogelschutzgebieten (VSG-VO) vom 05.02.2010 (GBl. S. 37) Gefah-

renquellen darstellen, es sei denn eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzzwecks und 

der Erhaltungsziele des Gebiets kann auf Grund einer Vorprüfung oder Verträglichkeitsprü-

fung nach § 7 Abs. 6 ROG 2008 bzw. nach § 1a Abs. 4 BauGB jeweils i.V.m. § 34 BNatSchG im 

Rahmen der Regional- bzw. Bauleitplanung ausgeschlossen werden. Dies ist dann gegeben, 

wenn nachgewiesen wird, dass der Teilbereich des Gebiets für die Erhaltung der geschützten 

Art nicht relevant ist. 

Bezüglich der Abstände naturschutzrechtlich bedeutsamer Gebiete (Kapitel 4.2.2) im Wind-

energieerlass wird auf Ebene der Regionalplanung empfohlen, zu Europäischen Vogelschutz-

gebieten mit Vorkommen windenergieempfindlicher Vogelarten, insbesondere solcher Ar-

ten, für die Windenergieanlagen gemäß der VSG-VO des MLR vom 05.02.2010 (GBl. S. 37) 

Gefahrenquellen darstellen, ebenso wie zu Rast- und Überwinterungsgebieten von Zugvö-

geln mit internationaler und nationaler Bedeutung, einen Abstand von in der Regel 700 m 

einzuhalten.  
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Abb. 7 Übersicht der Landschaftsschutzgebiete und Wasserschutzgebiete (Zone 1 und 2) in der Region 
Nordschwarzwald. 
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Da in allen Vogelschutzgebieten in der Region Nordschwarzwald laut den einzelnen gebiets-

bezogenen Anhängen windkraftempfindliche Vogelarten vorkommen, werden diese Ge-

bietskulissen im Planungskonzept gesamträumlich im Sinne eines weichen Tabukriteriums 

behandelt. Auch der Empfehlung eines zusätzlichen Vorsorgeabstands um diese Gebiete in 

Höhe von 700 m wird gefolgt.  

Brutplätze und Habitate streng geschützter und gefährdeter Vogel- und Fledermausarten  

Nach Kapitel 4.2.5 des Windenergieerlasses gelten die artenschutzrechtlichen Verbote der 

§§ 44 f. BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und 

Pflanzenarten) in der Regional- und Bauleitplanung nicht unmittelbar. Eine regional- oder 

bauleitplanerische Festlegung/Darstellung, die wegen entgegenstehender artenschutzrecht-

licher Verbote nicht vollzugsfähig ist, entspräche jedoch einer rechtlich "nicht erforderlichen 

Planung" und wäre somit unwirksam.  

In diesem Zusammenhang hat die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg (LUBW) mehrere Hinweispapiere herausgegeben. Im März 2013 wur-

den die „Hinweise für den Untersuchungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bauleit-

planung und Genehmigung für Windenergieanlagen“ veröffentlicht. Hierin wird zu den Erfas-

sungsstandards von Fortpflanzungsstätten ein methodisches Vorgehen erläutert. Dabei 

ergibt sich ein Untersuchungsraum aus der Pufferung eines Anlagenstandorts mit einem 

artspezifischen angegebenen Radius. Dies bezieht sich auf Vorkommen tagaktiver Großvögel 

(z.B. Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Wanderfalke, Weißstorch oder Schwarz-

storch). Bezüglich der Vorkommen von Weißstorch, Rot- und Schwarzmilan hat die LUBW im 

November 2014 digitale Daten über die Horststandorte veröffentlicht. Für den Weißstorch 

ist lediglich ein Horststandort in der Region verortet. Für Rot- und Schwarzmilane sind insge-

samt 386 Horststandorte verzeichnet. Aufgrund der artspezifischen Untersuchungsradien 

um die Horststandorte sowohl vom Weißstorch als auch von den Milanen von jeweils 

1.000 m werden diese Horststandorte mit einem Abstand von 1.000 m von der Suche nach 

Vorranggebieten frei gehalten.  

In der Region Nordschwarzwald liegen zum Uhu und zum Wanderfalken lediglich Hinweise 

aus den einzelnen Quadranten der Topographischen Blattschnitte (Maßstab 1 : 25.000) flä-

chendeckend vor. Hierbei ist bei den Hinweisen zum Uhu lediglich eine absolute Anzahl un-

terschiedlicher Reviere je TK25-Quadrant, die in dem Zeitraum 2008-2012 in mindestens 

einer Brutsaison von Uhus besetzt wurden, dargestellt. Für den Wanderfalken gilt dies ähn-

lich mit der Darstellung der absoluten Anzahl unterschiedlicher Brutstandorte je TK25-

Quadrant, die in dem Zeitraum 2010 - 2014 in mindestens einer Brutsaison von einem Wan-

derfalken-Revierpaar besetzt wurde. Daher ist keine explizite Verortung und folglich keine 

konkrete Berücksichtigung im Teilregionalplan Windenergie möglich.  

Zusätzliche Informationen über das Vorkommen tagaktiver Großvögel wie Rotmilan, 

Schwarzmilan, Wespenbussard oder Wanderfalke aus Paralellplanungen wurden ebenso 

berücksichtigt. Sowohl immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren als auch Pla- 
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Abb. 8 Übersicht der ornithologisch berücksichtigten Kriterien in der Region Nordschwarzwald. Diese Flächen 
stehen aufgrund von Empfehlungen der LUBW der Planung von Vorranggebieten entgegen. 
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nungen von Konzentrationszonen auf Ebene der Flächennutzungsplanung müssen arten-

schutzrechtliche Prüfungen vollziehen. Dabei sind im Rahmen der jeweiligen Verfahren bei-

spielsweise eine Dokumentation der Gebietsbegehungen zur Erfassung von Vogelarten not-

wendig. Diese und ein weiteres ornithologisches Kurzgutachten werden ebenfalls in Anleh-

nung an die Hinweise der LUBW bei den artspezifischen Untersuchungsabständen bzw. Vor-

sorgeabständen berücksichtigt.  

Bei den Fledermäusen stellt sich dies ähnlich dar. Die Darstellung der Fledermausnachweise 

erfolgt über die Darstellung der Quadranten der Topographischen Blattschnitte (Maßstab 

1 : 25.000). Dabei werden Fledermausnachweise in den einzelnen Quadranten für die Zeit-

räume 1990 – 1999 und 2000 – 2012 aufgelistet. Eine direkte Verortung ist folglich auch hier 

nicht umsetzbar. 

Zusätzliche Daten zu Zugkorridoren und sonstigen Rastgebieten liegen, auch nach Abfrage 

bei den Naturschutzverbänden, nicht vor.  

Rotmilan-Dichtezentren 

Nach den „Hinweisen zur Bewertung und Vermeidung von Beeinträchtigungen von Vogelar-

ten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen“ der LUBW vom Juli 2015 

trägt das Land Baden-Württemberg eine besonders hohe Verantwortung für den Rotmilan. 

Etwa 17 % des deutschen bzw. 10 % des Weltbestands dieser Art brüten im Land. Anhand 

des Kapitels 9.17.1 zur Abgrenzung von Dichtezentren des Rotmilans  werden die sogenann-

ten Rotmilan-Dichtezentren ermittelt. Hierbei sind Dichtezentren solche Bereiche, in denen 

analytisch mindestens vier Revierpaare in einem von der LUBW definierten Umfeld vorkom-

men. 

Da im Rahmen der Regionalplanung die konkreten Anlagenstandorte von Windenergieanla-

gen noch nicht bekannt sind, wird, wie bei der Bauleitplanung, der Bezugsraum zur Prüfung 

des Vorliegens eines Dichtezentrums hier abweichend bestimmt. Zunächst werden die 

Grenzlinien der für die Windenergieanlage vorgesehenen Fläche mit 3,3 km gepuffert. Für 

die weitere Auswertung werden nur solche Revierpaare betrachtet, die innerhalb der für die 

Windenergieanlage vorgesehenen Fläche zuzüglich des 3,3 km-Puffers liegen. In einem zwei-

ten Schritt werden nun die resultierenden Revierpaare ihrerseits mit 3,3 km gepuffert. Ein 

Dichtezentrum liegt dort vor, wo sich mindestens vier der Pufferkreise überlagern. 

Diese ermittelten Schnittflächen werden in der vorliegenden Planung im Sinne eines wei-

chen Kriteriums zugrunde gelegt und entsprechend aus der Suchraumkulisse für Vorrangge-

biete ausgeschieden (siehe Abb. 8). 

Fachliche Einschätzung der Thematik Windkraft und Auerhuhn (Kategorie I) 

Im September 2013 wurde eine Bewertungshilfe „Auerhuhn und Windenergie im Schwarz-

wald" herausgegeben. Diese Bewertungshilfe dient dazu, die Karten- und Planungsgrundla-

gen „Windkraft und Auerhuhn“ der FVA vom August 2012 für den Bereich des Schwarzwalds 

fachlich einheitlich und rechtlich korrekt anzuwenden. Unter dem Kapitel 5.1 zu den Emp-

fehlungen für den Umgang mit den Fachgrundlagen auf Ebene der Regional- und Bauleitpla-
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nung wird darauf hingewiesen, dass die artenschutzrechtlichen Verbote nach 

§ 44 f BNatSchG in der Bauleitplanung nicht unmittelbar gelten, da noch nicht der Bauleit-

plan, sondern erst die Errichtung der Windenergieanlage die verbotsrelevante Handlung 

darstellt. Die Verbote sind aber insoweit bereits auf Planungsebene zu beachten, als sie die 

Vollzugsunfähigkeit des Bauleitplans bewirken können. 

In der kartographischen Planungsgrundlage "Windkraft und Auerhuhn" (Stand:24.08.2012) 

wird die fachliche Einschätzung der windhöffigen Waldflächen (>5,25 m/s in 100 m Höhe 

über Grund) nach vier Kategorien dargestellt. Die Bereiche der Auerhuhnkategorie 1 sind die 

Kernlebensräume des Auerhuhns. Auf oder in räumlich unmittelbarer Nähe zu windhöffigen 

Waldflächen befinden sich Balzplätze und/oder Brut- und Aufzuchthabitate. Weiterhin fallen 

in diese Kategorie existenzielle Biotopverbundbereiche, die die einzige Verbindungsachse 

zwischen zwei Kerngebieten darstellen. 

Erfolgen Planungen für Windenergieanlagen auf Flächen der Auerhuhnkategorie 1, so sind 

hiervon Balzplätze, Brut- und Aufzuchtflächen sowie existenzielle Verbundkorridore des Au-

erhuhns betroffen. Es ist davon auszugehen, dass der Vollzug einer solchen Planung zu er-

heblichen Störungen des Auerhuhns führen würde, die eine Verschlechterung des Erhal-

tungszustands der lokalen Population nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zur Folge hätte. Fer-

ner kann auch eine Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verursacht werden, wenn die Stätte unmittelbar betroffen ist 

(und beschädigt wird) oder die Stätte ihre Funktion verliert. 

Aufgrund der vorliegenden fachlichen Einschätzung der FVA werden die Flächen der Auer-

huhnkategorie 1 (= Ausschluss von Windkraftanlagen) im Sinne eines weichen Kriteriums in 

der Planung berücksichtigt. Hierzu werden aktualisierte Daten der FVA von Februar 2016 

verwendet. 

Zusammenfassung Planungsschritt 2 

Ausgehend vom ersten Planungsschritt (Mindestwindhöffigkeit) wurden die Suchräume im 

Rahmen des gesamträumlichen Konzepts näher betrachtet. Hierzu wurden die harten und 

weichen Tabukriterien angewendet. Dies wurde im Kapitel zu Planungsschritt 2 dargestellt 

und erläutert. Nach Abzug der harten und weichen Kriterien verbleiben noch Flächen mit 

einem Gesamtumfang von 2.350 ha als Potenzialfläche, die im nächsten Planungsschritt nä-

her betrachtet werden. 

Eine zusammenfassende Darstellung der Ausschlussflächen ist den nachfolgenden Karten zu 

entnehmen. In einer ersten Karte werden alle Ausschlussflächen nach Abzug bzw. Ausschluss 

der harten Kriterien und die hiernach verbleibenden Suchräume dargestellt (siehe Abb. 9). In 

einer zweiten Karte werden Ausschlussflächen nach harten und weichen Kriterien sowie die 

danach verbleibenden Potenzialflächen dargestellt (siehe Abb. 10). 

  



 

Regionalverband Nordschwarzwald 

24 Teilregionalplan Windenergie 

 

 

Abb. 9 Zusammenfassende Übersicht der Potenzial- und Ausschlussflächen nach Anwendung der harten 
Tabukriterien in der Region Nordschwarzwald. 
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Abb. 10 Zusammenfassende Übersicht der Potenzial- und Ausschlussflächen nach Anwendung der harten und 
weichen Tabukriterien in der Region Nordschwarzwald. 
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Planungsschritt 3: Bündelung der Potenzialflächen 

Um eine Bündelung von Anlagen in sogenannten Windparks zu fördern und somit das Land-

schaftsbild vor einer möglichen Vielzahl von Einzelanlagen bzw. einer sogenannten Verspar-

gelung zu schonen, werden nur die Gebiete festgelegt, auf denen idealerweise mindestens 

drei Anlagen errichtet und betrieben werden können. Als Richtwert werden Flächen mit ca. 

20 ha und größer für geeignet angesehen. 

Einzelflächen unter 20 ha, auf denen aufgrund des Zuschnitts eine Anlagenkonstellation mit 

drei Anlagen denkbar scheint, werden nach eingehender Analyse ebenfalls weiter verfolgt. 

Für die Ermittlung einer Konzentration von mindestens drei Anlagen wird grundsätzlich fol-

gender allgemeingültiger Ansatz verwendet: Die Abstände werden anhand des dreifachen 

Rotordurchmessers in Nord-Süd Ausrichtung bzw. anhand des fünffachen Rotordurchmes-

sers in West-Ost Ausrichtung analysiert.  

Die Anwendung dieses Prinzips der Anlagenkonzentration verringert die Potenzialflächen um 

weitere ca. 192 ha. Somit verbleiben für die weitere Planung ca. 2.158 ha in 23 potenziellen 

Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie (siehe Abb. 11). 

Planungsschritt 4: Berücksichtigung weiterer Prüfkriterien 

Die 23 verbleibenden potenziellen Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie mit ei-

ner Gesamtflächenkulisse von 2.158 ha werden in einem weiteren Planungsschritt näher 

betrachtet. Hierbei werden die sogenannten Prüfkriterien in Anbetracht der nun festgeleg-

ten Flächenkulissen geprüft. Diese einzelnen Kriterien werden nachfolgend gesondert erläu-

tert. 

FFH-Gebiete 

Nach Kapitel 4.2.3.2 des Windenergieerlasses sollen FFH-Gebiete als Restriktions- bzw. Prüf-

flächen behandelt werden. Nach § 34 BNatSchG ist die Verträglichkeit der Projekte mit den 

Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen. Im Rahmen des regionalplaneri-

schen Gesamtkonzepts sind die verbleibenden Flächen und eine eventuelle Betroffenheit 

von FFH-Gebieten zu prüfen. Hierzu wird in Anlehnung an ähnliche Verfahren eine soge-

nannte virtuelle Wirkzone von 400 m um die Vorranggebiete eingerichtet, da sowohl bei 

einer direkten Überlagerung von Vorranggebieten und FFH-Gebieten als auch bei FFH-

Gebieten innerhalb der Wirkzone eine Natura-2000 Vorprüfung durchgeführt wird. Ergibt die 

Verträglichkeitsprüfung, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen 

kann, ist es unzulässig.  

Diese Natura 2000-Vorprüfung betrifft die sechs potenziellen Vorranggebiete PF-01 Tiefen-

weg, PF-03 Schönbühl, PF-04 Steinbuckel, PF-08 Viehweg, PF-10 Sauberg und CW-01 Lan-

genbrander Höhe/Hirschgarten. Diese werden nachfolgend im Einzelnen erläutert. Eine 

Übersicht der hiervon betroffenen Gebiete bietet Abbildung 12. 

Das potenzielle Vorranggebiet PF-01 Tiefenweg liegt in fast komplettem Umfang innerhalb 

des FFH-Gebiets „Enztal bei Mühlacker“.  
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Abb. 11 Ergebnis des Planungsschritts 3 mit den im Teilregionalplan Windenergie vorgesehenen 
Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie.  
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Das potenzielle Vorranggebiet PF-03 Schönbühl befindet sich etwa zur Hälfte seiner Fläche 

innerhalb des FFH-Gebiets „Pfinzgau Ost“. Der Nachbarschaftsverband Pforzheim hat im 

Rahmen der Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windenergie eine potenzielle Kon-

zentrationszone (1c Schönbühl) an gleicher Stelle vorgesehen. Diese Konzentrationszone 

ragt sogar weiter in das FFH-Gebiet hinein als das Vorranggebiet PF-03. Hierzu wurde bereits 

eine Natura 2000-Vorprüfung für das FFH-Gebiet 7017-341 „Pfinzgau-Ost“ durchgeführt. 

Dabei wurde die Betroffenheit aufgrund von zwei Konzentrationszonen und deren beider 

Beeinträchtigungen durchgeführt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist es möglich, je-

weils drei Windenergieanlagen in den zwei geplanten Konzentrationszonen 1a (Klapfen-

hardt) und 1c (Schönbühl) zu errichten und gleichzeitig eine erhebliche Betroffenheit der 

Erhaltungsziele des FFH-Gebiets auszuschließen. 

 

 

Abb. 12 Darstellung der Vorranggebiete, die sich entweder mit einem Natura-2000 FFH-Gebiet überlagern oder 
sich innerhalb einer Wirkzone von 400 m um das Vorranggebiet ein FFH-Gebiet befindet. 

 

Das potenzielle Vorranggebiet PF-04 Steinbuckel liegt außerhalb der FFH-Kulisse. Die im 

Rahmen des Teilregionalplans Windenergie betrachtete Wirkzone von 400 m tangiert aller-

dings das FFH-Gebiet „Enztal bei Mühlacker“. Der Nachbarschaftsverband Pforzheim hat im 

Rahmen der Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windkraft eine potenzielle Konzent-
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rationszone (4d Steinbuckel) an gleicher Stelle vorgesehen. Diese Konzentrationszone hat 

einen größeren Umfang als das Vorranggebiet PF-03. Hierzu wurde bereits eine Natura 2000- 

Vorprüfung für das FFH-Gebiet 7018-342 „Enztal bei Mühlacker“ durchgeführt. Dabei wurde 

die Betroffenheit aufgrund von zwei Konzentrationszonen und deren beider Beeinträchti-

gungen durchgeführt. Im Ergebnis ist es möglich, jeweils drei Windenergieanlagen in den 

geplanten Konzentrationszonen 4d (Steinbuckel) zu errichten und gleichzeitig eine erhebli-

che Betroffenheit der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets auszuschließen. 

Das potenzielle Vorranggebiet PF-08 Viehweg in Mönsheim ragt zu einem großen Teil in das 

FFH-Gebiet „Strohgäu und unteres Enztal“ hinein. Hierzu muss eine Natura 2000-Vorprüfung 

erfolgen. 

Das potenzielle Vorranggebiet PF-10 Sauberg liegt zwar nicht unmittelbar innerhalb eines 

FFH-Gebietes, allerdings liegt das FFH-Gebiet „Würm-Nagold-Pforte“ innerhalb der soge-

nannten 400 m Wirkzone des Vorranggebietes. Im Rahmen der Aufstellung eines Teilflä-

chennutzungsplans Windkraft des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim wurde bereits für die 

Konzentrationszone 3 (Büchenbronner Höhe) eine Natura 2000- Vorprüfung durchgeführt. 

Im Ergebnis ist es möglich, drei Windenergieanlagen in der geplanten Konzentrationszone 3 

zu errichten und gleichzeitig eine erhebliche Betroffenheit der Erhaltungsziele des FFH-

Gebiets auszuschließen. Dabei umfasst die geprüfte Konzentrationszone nur etwa die Hälfte 

(auf Pforzheimer Gemarkung) der Vorranggebietskulisse.  

Das potenzielle Vorranggebiet CW-01 Langenbrander Höhe/Hirschgarten liegt nicht inner-

halb eines FFH-Gebiets. Die Wirkzone des Vorranggebiets von 400 m tangiert Flächen des 

FFH-Gebiets „Würm-Nagold-Pforte“ im Osten bzw. des FFH-Gebiets „Eyach oberhalb Neuen-

bürg“ im Westen.  

Die insgesamt sechs FFH-Vorprüfungen werden im Rahmen der Strategischen Umweltprü-

fung durchgeführt und entsprechend im Umweltbericht dokumentiert.  

Geschützte Waldgebiete 

Nach 4.2.3.3 des Windenergieerlasses unterliegen Bodenschutzwälder (§ 30 LWaldG), 

Schutzwälder gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 31 LWaldG) sowie durch Rechtsver-

ordnung zu Erholungswald erklärte Waldgebiete (§ 33 LWaldG) als geschützte Waldgebiete 

bei der Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung in der Regionalplanung 

besonderen Restriktionen. Dieser Aspekt wird im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung 

geprüft und entsprechend im Umweltbericht dokumentiert. 

Naturparke 

Nach Kapitel 4.2.4 des Windenergieerlasses gelten auf Naturparkflächen, die zugleich ande-

ren Schutzgebietsregelungen unterworfen sind (z. B. Naturschutz- und Landschaftsschutzge-

biete, Waldschutzgebiete), die Regelungen der jeweiligen spezielleren Schutzgebietsform 

und somit auch die Ausführungen zu Tabubereichen, Abständen und Prüfflächen.  

Für die übrigen Naturparkflächen können die Städte und Gemeinden nach den Naturpark-

verordnungen durch die Bauleitplanung Erschließungszonen festlegen, in denen die Erlaub-
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nisvorbehalte für die Errichtung baulicher Anlagen gemäß der jeweiligen Naturparkverord-

nung regelmäßig nicht gelten. Bei der Festlegung von Vorranggebieten durch die Regional-

planung in den übrigen Naturparkflächen sind die Schutzzwecke des Naturparks zu berück-

sichtigen. Wenn die Errichtung von Windenergieanlagen dem Schutzzweck eines Naturparks 

nicht zuwider läuft oder wenn nachhaltige Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen 

abgewendet werden können, ist die Festlegung von Vorranggebieten zulässig. 

Um den Bau von Windenergieanlagen zu erleichtern und zu vereinfachen wurden die Natur-

parkverordnungen verändert, sodass Konzentrations- und Vorrangflächen für Windenergie 

künftig zu den sogenannten Erschließungszonen gerechnet werden. In der Region 

Nordschwarzwald ist dies mit der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Ände-

rung der Verordnung über den Naturpark »Schwarzwald Mitte/Nord« (GBl. vom 16. Januar 

2015 Nr. 1 S. 61) und über den Naturpark »Stromberg-Heuchelberg« jeweils vom 16. De-

zember 2014 (GBl. vom 16. Januar 2015 Nr. 1 S. 62) bereits umgesetzt. Insofern sind die Pla-

nungen von Vorranggebieten mit beiden betroffenen Naturparkverordnungen vereinbar.  

Landschaftsbild 

Nach 4.2.6 des Windenergieerlasses ist bei der Standortsuche für Windenergieanlagen das 

Landschaftsbild zu berücksichtigen, das im Hinblick auf seine Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie seinen Erholungswert bewahrt werden soll (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 sowie 

§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Dieser Aspekt wird im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung 

geprüft und entsprechend im Umweltbericht dokumentiert. 

Wälder mit besonderen Schutz- und Erholungsfunktionen 

Nach Kapitel 4.2.7 des Windenergieerlasses sind besondere Schutz- und Erholungsfunktio-

nen von Wäldern bereits bei der Auswahl geeigneter Windenergiestandorte zu berücksichti-

gen. Dieser Aspekt wird im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung geprüft und entspre-

chend im Umweltbericht dokumentiert. 

Biotopverbund und Generalwildwegeplan 

Bei der Planung von Windenergieanlagen sind nach Kapitel 4.2.8 des Windenergieerlasses 

Biotopverbundflächen einschließlich der Flächen des Generalwildwegeplans zu berücksichti-

gen. Nach § 21 Abs. 1 BNatSchG und §22 NatSchG-BW ist der Biotopverbund rechtlich zu 

berücksichtigen. Dieser Aspekt wird im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung berück-

sichtigt und entsprechend im Umweltbericht dokumentiert. 

Bodenschutz 

Bei der Festlegung von Standorten für Windenergieanlagen in Regionalplänen sind nach Ka-

pitel 4.2.9 die Belange des Bodenschutzes im Sinne der §§ 1 und 2 BBodSchG zu berücksich-

tigen. Dieser Aspekt wird im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung geprüft und ent-

sprechend im Umweltbericht dokumentiert. 

Landwirtschaft 

Nach Kapitel 4.2.9 des Windenergieerlasses wird der öffentliche Belang Landwirtschaft durch 

alle Pläne und Programme berührt, deren Wirkung sich in der freien Landschaft entfaltet 
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und die Landwirtschaft direkt oder indirekt tangiert. Bei der Planung sind die landwirtschaft-

lichen Belange in die Abwägung einzubeziehen. Dieser Aspekt wird im Rahmen der Strategi-

schen Umweltprüfung geprüft und entsprechend im Umweltbericht dokumentiert. 

Denkmalschutz 

Nach Kapitel 4.5 des Windenergieerlasses sind die Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege im Rahmen der Planverfahren angemessen zu berücksichtigen. Die für die 

Denkmalpflege zuständigen Behörden sind frühzeitig als Träger öffentlicher Belange bzw. als 

für das Schutzgut „Kulturgüter“ zuständige Fachbehörden zu beteiligen. 

Der Regionalverband hat zusammen mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 26 

Denkmalschutz, bereits in den Jahren 2013 und 2014 eine erste Analyse potenziell betroffe-

ner Denkmäler durchgeführt. In der Region Nordschwarzwald sind mehr als 7000 Objekte als 

Kulturdenkmäler ausgewiesen. Aufgrund der hohen Anzahl kann nicht für jedes einzelne 

Kulturdenkmal ein umfassender Kulturgüterschutz in Bezug auf Windenergieanlagen in An-

spruch genommen werden. Es wurde daher eine Auswahl von insgesamt 11 besonders be-

deutsamen Objekten getroffen. Die Auswirkungen der geplanten Vorranggebiete für die 

Nutzung der Windenergie auf die regional bedeutsamen, flächenhaft wirksamen Kultur-

denkmäler wurden durch Ortsbegehungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe geprüft und 

bewertet. Im Ergebnis führt keine Fläche zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Erschei-

nungsbildes eines Kulturdenkmals im Sinne des § 15 Abs. 3 DSchG BW. 

Da die einzelnen weiterhin betroffen Vorranggebiete entweder die gleiche oder ansonsten 

eine verkleinerte Flächenausprägung gegenüber der damaligen Suchkulisse aufweisen, wird 

von der gleichen Beeinträchtigung gegenüber den Denkmälern ausgegangen. Dieser Aspekt 

wird im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung einfließen und entsprechend im Um-

weltbericht dokumentiert. 

Planungsschritt 5: Berücksichtigung von Informationen aus sonstigen 

Planungen 

Hierbei werden kontinuierlich die Informationen aus anderweitigen Planungen berücksich-

tigt. Sowohl Windenergieplanungen im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren, als auch Planungen von Konzentrationszonen für die Windenergie auf Ebe-

ne der Flächennutzungsplanung werden berücksichtigt. Hierbei werden vor allem die natur- 

und artenschutzrechtlichen Prüfungen detaillierter betrachtet und nach potenziell dienli-

chen, die zu einer Abweichung des vorliegenden gesamträumlichen Planungskonzepts füh-

ren können, analysiert. 

Zusätzlich wurden Informationen zu den Windverhältnissen aus abgeschlossenen immiss-

ionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren betrachtet. Wenn diese auf einer Fläche, auf 

der mindestens drei Anlagen errichtet werden können, eine Windhöffigkeit von mehr als 5,5 

m/s in 140 m Höhe nachweislich aufwiesen, wurde die Fläche aufgenommen. 
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Wiederaufnahme einer Teilfläche in der Schutzzone II eines Wasserschutzgebiets (CW-01 

Langenbrander Höhe/Hirschgarten) 

In der Schutzzone II von Wasserschutzgebieten kann nach dem Windenergieerlass im Einzel-

fall unter bestimmten ortsspezifischen Voraussetzungen eine Befreiung von den Verboten 

der jeweiligen Schutzgebietsverordnung möglich sein. In einem solchen Fall muss die Befrei-

ung beim Planbeschluss vorliegen oder deren Erteilung von den Bestimmungen her rechtlich 

möglich und dies von der zuständigen Behörde festgestellt sein. Dies ist der Fall in einem 

westlichen Teilbereich des Vorranggebietes CW-01 Langenbrander Höhe/Hirschgarten. Nach 

der Begründung des Teilflächennutzungsplanes Windenergie (Stand Juni 2015) kommt eine  

 

 

Abb. 13 Darstellung des Vorranggebiets CW-01 Langenbrander Höhe/Hirschgarten und die Überlagerung eines 
Teilbereichs der Zone II des Wasserschutzgebiets "Fassungen im Förteltal" (TK 1 : 50.000). 

 

Befreiung von Einzelanlagen im Teilbereich der Zone II des Wasserschutzgebietes „Fassun-

gen im Förteltal“ in Betracht. Infolgedessen wird im Rahmen des vorliegenden Gesamtkon-

zepts zwar zunächst die Fläche ausgeschlossen (Planungsschritt 2), aber aufgrund vorliegen-

der anderweitig fachlich versierter Informationen und Aussagen seitens der Genehmigungs-

behörde wieder in das Konzept aufgenommen. 
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Wiederaufnahme von PF-11 Tannenwald/Bergwald aus genehmigtem Teilflächennut-

zungsplan Windkraft der Gemeinde Straubenhardt 

Bei der Suche nach geeigneten Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie wurde 

eine Mindestwindhöffigkeit von 5,5 m/s in 140 m Höhe über Grund nach dem Windatlas 

vorausgesetzt (siehe Planungsschritt 1 auf Seite 4). Aus den Unterlagen zum immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach den §§ 4 und 10 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

für elf Windkraftanlagen in Straubenhardt geht hervor, dass, entgegen der errechneten Wer-

te des Windatlasses, eine mittlere Windgeschwindigkeit von mindestens 6,0 m/s in 140 m 

Höhe über Grund für alle elf Anlagen zugrunde gelegt werden kann. 

Im interministeriellen Erlass vom 17.10.2014 zur Erläuterung der verschiedenen Datengrund-

lagen zur Bestimmung der Windhöffigkeit1 wird in Kapitel 3.1 für die Regional- und Bauleit-

planung darauf hingewiesen, dass, wenn zum Zeitpunkt der Planung und der naturschutz-

rechtlichen Abwägungsentscheidung im Einzelfall schon eine präzisere Datengrundlage zur 

Windhöffigkeit verfügbar ist, dann auf diese zurückgegriffen werden kann, da diese insoweit 

genauere und konkretere Aussagen enthält. 

Mit der Entscheidung des Landratsamtes Enzkreis vom 16.12.2016 (AZ.: 20-106.11) wurde 

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und Betrieb von elf Wind-

energieanlagen 2 nach Maßgabe umfangreicher Auflagen erteilt. Daher werden die zwei Kon-

zentrationszonen3, auf denen sich die elf Windkraftanlagen verteilen, als Vorranggebiet für 

die Nutzung der Windenergie im Rahmen des vorliegenden Konzepts aufgenommen und in 

der Strategischen Umweltprüfung untersucht. 

In Verbindung mit dem Verfahren zum Teilflächennutzungsplan Windkraft der Gemeinde 

Straubenhardt wurden die geplanten Konzentrationszonen entsprechend der Abgrenzung 

des Landschaftsschutzgebietes „Alptalplatten und Herrenalber Berge“ für eine differenzierte 

Beurteilung bzw. Genehmigung in unterschiedliche Teilbereiche aufgegliedert. Als Folge 

ergaben sich die Teilfläche B (innerhalb des Landschaftsschutzgebiets) und Teilfläche A1 

(zusammen mit Fläche Bergwald/A2 außerhalb des Landschaftsschutzgebiets) (siehe Abb. 14 

Seite 34). 

                                                      
1
 Windkraftanlagen - Hinweise zur Berücksichtigung der Windhöffigkeit bei naturschutzrechtlichen Abwägun-

gen in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen 
Windenergieerlass Baden Württemberg vom 9. Mai 2012, Az.: 64-4583/404; Anlage: Tabelle der LUBW mit 
Erläuterungen zu den verschiedenen Datengrundlagen; Hrsg.: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft und Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz; 17.10.2014. 
2
 Immissionsschutzrechtliche Genehmigung durch das Landratsamt Enzkreis für das nach den §§ 4 und 10 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V. mit den §§ 1 Abs. 1 – 4 und 2 Abs. 1 Nr. 1c und An-
hang 1 Nr. 1.6.2 (Verfahrensart „V“) der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genehmigungs-
bedürftige Vorhaben vom 16.12.2016 (AZ.: 20-106.11) 
3
 Die Flächen des potentiellen Vorranggebietes PF-11 Tannenwald/Bergwald bestehen aus den Konzentrations-

zonen Tannenwald und Bergwald. 
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Mit der Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Albtal und Seitentäler“ und 

das Landschaftsschutzgebiet „Alptalplatten und Herrenalber Berge“4 durch das Regierungs-

präsidium Karlsruhe als Obere Naturschutzbehörde wurde eine sogenannte Windenergiezo-

ne im Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Innerhalb dieser Zone ist eine Errichtung oder 

wesentliche Änderung von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Windener-

gieanlagen und der hierfür erforderlichen Neben- und Erschließungsanlagen erlaubt. Inso-

fern ist die deckungsgleiche Teilfläche B als Konzentrationszone für Windenergieanlagen im 

Flächennutzungsplan dargestellt und die immissionsschutzrechtliche Genehmigung eines 

Windparks mit elf Anlagen (davon zwei in der Windenergiezone des Landschaftsschutzge-

biets) erteilt worden. 

 

 

Abb. 14 Darstellung der Konzentrationszonen aus dem genehmigten Teilflächennutzungsplan Windkraft der 
Gemeinde Straubenhardt. Ebenfalls ersichtlich ist die Zonierung der Konzentrationszone (Teilfläche B und A1) 
und die Lage teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes "Albtalplatten und Herrenalber Berge". 

 

                                                      
4
 Die Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzge-

biet „Albtal und Seitentäler“ und das Landschaftsschutzgebiet „Alptalplatten und Herrenalber Berge“ vom 
15. Februar 2016 wurde im Gesetzesblatt vom 29. März 2016 (S. 228 und 229) verkündet. 
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Im Rahmen des gesamträumlichen Konzepts wurden innere und äußere Hindernisbegren-

zungsflächen im Sinne eines Abstandes von 2.100 m zu Landebahnen bzw. zu ausgewiesenen 

Segelfluggeländen (AROK) berücksichtigt und entsprechend nicht weiter verfolgt (siehe Seite 

9). Im bereits genannten Verfahren zum Teilflächennutzungsplan Windkraft wurde von der 

Deutschen Flugsicherung (DFS) und dem Regierungspräsidium Karlsruhe (Luftfahrtbehörde) 

diese Thematik anhand der Anlagentypen und Anlagenstandorte aus dem immissionschutz-

rechtlichen Paralellverfahren näher betrachtet. Mit dem Bescheid vom 23.04.2015 wurde 

die luftrechtliche Zustimmung vom Regierungspräsidium erteilt. Die nordöstliche Abgren-

zung der Konzentrationszone Tannenwald ist angelehnt an die 2.100 m Schutzzone um die 

Platzrunden5. 

 

 

Abb. 15 Darstellung der aufgenommenen Flächen als potentielles Vorranggebiet PF-11 Tannenwald/Bergwald, 
die nun im Rahmen der Strategischen Umweltpüfung näher betrachtet wird. 

 

Ebenfalls im Rahmen des gesamträumlichen Konzepts wurden nachgewiesene Horststandor-

te aus ornithologischen Untersuchungen aus Flächennutzungsplan- oder immissionsschutz-

rechtlichen Verfahren aufgenommen und entsprechend mit einem Vorsorgeabstand verse-

                                                      
5
 Die unterschiedliche Ausweisung der 2.100 m Schutzzonen um das Segelfluggelände ist Folge der unterschied-

lichen Informationen zu den Landebahnen bzw. Platzrunden. Im vorliegenden Konzept konnten nur die Daten 
aus dem AROK zugrunde gelegt werden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe (Luftfahrtbehörde) hat die exakte 
Platzrunden und die Lage der Start- und Landebahnen als Ausgangslage verwenden können.  
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hen. In den avifaunistischen Untersuchungen wurden zwei Brutstandorte von Wespenbus-

sard-Paaren festgestellt6. Der Gutachter kam zu dem Schluss, dass trotz Unterschreiten des 

1.000 m Vorsorgeabstands (Empfehlungen der LUBW) zu windkraftsensiblen Vogelarten hier 

aufgrund des ausreichenden Abstands der Windenergieanlagen zu den Horsten aus arten-

schutzrechtlicher Sicht davon ausgegangen werden kann, dass Störungen der Horste bzw. 

der Lebensstätten auszuschließen sind und somit Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 nicht erfüllt werden. Auch von einem signifikant erhöhten Tötungsrisi-

ko ist nicht auszugehen (§ 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1). 

Da vorliegend eine Windhöffigkeit von mindestens 6,0 m/s in 140 m Höhe nachweislich an-

zunehmen ist, der Teilflächennutzungsplan Windkraft der Gemeinde Straubenhardt geneh-

migt wurde und die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Windparks (inklusive aller 

Untersuchungen) erteilt wurde, werden die Flächen als potentielles Vorranggebiet PF-11 

Tannenwald/Bergwald weiter verfolgt und entsprechend im Rahmen der Strategischen Um-

weltprüfung untersucht (siehe Abb. 15). 

Schritt 6: Strategische Umweltprüfung 

Gemäß § 9 Abs. 1 ROG 2008 und § 2a Abs. 1 LplG besteht bei der Aufstellung, Fortschreibung 

sowie Änderung eines Regionalplans die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprü-

fung. Hierzu ist ein Umweltbericht zu erstellen. Nach § 9 ROG 2008 sind voraussichtliche 

erhebliche Auswirkungen eines Raumordnungsplans in einem Umweltbericht frühzeitig zu 

ermitteln, zu bewerten und in einem Umweltbericht zu beschreiben. Der Umweltbericht 

wird als eigenständiges Dokument geführt. 

Schritt 7: Träger und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Nach Abschluss der Strategischen Umweltprüfung wird das Verfahren zur Beteiligung der 

Träger Öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit nach § 12 Abs. 2 und 3 LplG durchge-

führt.  

Schritt 8: Gesamtabwägung nach Auswertung aller vorliegenden 

Informationen 

Im Rahmen der planerischen Vorgehensweise werden nach der Anhörung die dann vorlie-

genden Informationen im Rahmen einer Gesamtabwägung bewertet und betrachtet. Hierzu 

werden die verbleibenden 24 Gebiete mit insgesamt 2.345 ha mit den Vorhaben und Aus-

weisungen auf kommunaler Ebene abgeglichen. Dabei spielt das Gegenstromprinzip nach 

§ 1 Abs. 3 ROG 2008 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 LplG eine erhebliche Rolle (vgl. nachfol-

gende Erläuterung). Ebenfalls werden im Sinne des Überlastungsschutzes nahe beieinander-

liegende Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie auf ihre kumulierende Wirkung 

hin betrachtet. Dieser Abgleich kann allerdings erst nach Abschluss der Strategischen Um-

weltprüfung sowie Vorlage der Ergebnisse aus der Anhörung erfolgen. 

  

                                                      
6
 Ein Brutstandort eines Wespenbussard-Paares wurde ca. 900 m westlich der Fläche Tannenwald festgestellt. 

Ein zweiter Brutplatz wurde ca. 700 m nordöstlich der Fläche Bergwald ermittelt.  
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Abb. 16 Der Teilregionalplan Windenrgie für die Region Nordschwarzwald mit den 24 Vorranggebieten für die 
Nutzung der Windenergie. 
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Gegenstromprinzip 

Neben den Informationen aus der Strategischen Umweltprüfung bzw. des Umweltberichts 

werden die Vorhaben und Ausweisungen auf der kommunalen Ebene im Lichte des Gegens-

tromprinzips nach § 1 Abs. 3 ROG 2008 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 LplG in einer Gesamt-

abwägung am Ende des Planungsprozesses einbezogen. Hierbei werden die Vorranggebiete 

aus dem Entwurf des Teilregionalplans Windenergie, die sich entweder mit aktuellen Pla-

nungen oder rechtskräftig ausgewiesenen Konzentrationszonen in Flächennutzungsplänen 

überlagern, näher betrachtet und entsprechend bewertet. Ebenso werden die Konzentrati-

onszonen in Flächennutzungsplänen der Kommunen betrachtet, bei denen aktuell kein Vor-

ranggebiet vorgesehen ist. Hieraus können sich Änderungen an der Vorranggebietskulisse 

ergeben. 

Überlastungsschutz 

Ebenfalls zum Abschluss des Planungsprozesses wird ein sogenannter Überlastungsschutz in 

die Planung einfließen. Hierbei wird der Aspekt der möglichen visuellen Überlastung einzel-

ner Siedlungsbereiche aufgrund von Windenergieanlagen in mehreren Himmelsrichtungen 

um die Ortslagen herum betrachtet und bewertet. Potenzielle Vorranggebiete, aber auch 

bestehende und potenzielle Konzentrationszonen bzw. Einzelanlagen, müssen zusammen 

gesamträumlich betrachtet und entsprechend bewertet werden. Hierzu wird eine Bewer-

tung einzelner betroffener Ortschaften durchgeführt. 

Schritt 9: Erneutes Beteiligungsverfahren  

Der auf der Grundlage der Gesamtabwägung gegebenenfalls geänderte Planentwurf wird 

dann erneut den Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit nach 

§ 12 Abs. 2 und 3 LplG zur Beteiligung vorgelegt. 
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Zusammengefasster Kriterienkatalog 

 

* Gebiet oder Objekt und der fachgesetzlich oder aus technischen Regelwerken einzuhaltenden Abstand für 
sich betrachtet hartes Tabukriterium 
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* Gebiet oder Objekt und der fachgesetzlich oder aus technischen Regelwerken einzuhaltenden Abstand für 
sich betrachtet hartes Tabukriterium 
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* Gebiet oder Objekt und der fachgesetzlich oder aus technischen Regelwerken einzuhaltenden Abstand für 
sich betrachtet hartes Tabukriterium 
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* Gebiet oder Objekt und der fachgesetzlich oder aus technischen Regelwerken einzuhaltenden Abstand für 
sich betrachtet hartes Tabukriterium 
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* Gebiet oder Objekt und der fachgesetzlich oder aus technischen Regelwerken einzuhaltenden Abstand für 
sich betrachtet hartes Tabukriterium 
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* Gebiet oder Objekt und der fachgesetzlich oder aus technischen Regelwerken einzuhaltenden Abstand für 

sich betrachtet hartes Tabukriterium 
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Datengrundlagen 

Zusätzlich zu den im zusammengefassten Kriterienkatalog bereits genannten Quellen wur-

den bei der vorliegenden Dokumentation der planerischen Vorgehensweise folgende digita-

len Datengrundlagen verwendet: 

 

- Darstellung der Topographischen Karte TK 1 : 50.000" © Landesamt für Geoinformation 

und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de); Az.:2851.9-1/19 (2016), 

- Darstellungen zur Besiedlung (Wohnen und Gewerbe) und zu Bestandswindenergieanla-

gen sind aus dem Automatisiertes Raumordnungskataster (AROK) vom Regierungspräsi-

dium Karlsruhe (11/2016), 

- Darstellung zu Fließgewässern, zu Verwaltungsräumen, zum Wald und der naturräumli-

chen Gliederung sind aus WIBAS 2016 (LUBW). 
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